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©ewetbeoerein imb war fehr gut befugt. ©et ®urS»
letter, ein SBanbetlehter, oetßanb eS ausgezeichnet, mit
einfa^en ©arlegungen ben Kursteilnehmern bte ©runb»
lügen unb baS SBefen ber Buchhaltung beipbringen.
©ie ©chlußßunbe mürbe p einer Art Prüfung auSge»
ßaltet, unb fte jeigte überraßhenb gute ©rgebniffe. Rebe»
ber ©Infadjhett in ber Anlage unb im Aufbau biefer
Buchhaltung betrachteten mir eS als ben größten SBert,
baß bie Söeifpiele in Anlehnung an einen gewerblichen
Setrieb gemäht mürben. Möchten boch auch einmal
unfere ©c|ulen, inSbefonbete bie iechnißhen SJÎittelfdEjuïen,

bap îontmen, non ber Buchhaltung irgenb eine? |>an=
belSgefchäfteS auf Söeifpiele aus ber gewerblichen ober
teChnißhen ißrajiS überpge|en. Sßieüeiegi formte man
bamit baS mangelnbe ^ntereffe unb baS ungenägenbe
BerßänbniS über Suchhaltung, baS man noch fehr häufig
bei ben ©eefsnifern unb teChnißhen Atabemitern trifft,
einigermaßen "beheben. ©SKftJerftaunlid), mie ber ©inn
für bie Buchhaltung nieten fonft heroortagenben ©üds»

tigen abgeht, unb mir ftnb immer nod) ber Anficht, nach
biefer SRidE)tung laffen oft bie Sehrfräfte unb Sehrme»
thoben an ben technifchen Abteilungen ber Mtttelfc|ulen
fehr p münf^en übrig, lifo fein neues ffacf) unb oer»
mehrte ©tunben, aber ein auS ber geraerblichen unb tec|»

nifdjen Erfahrung hesauSgeraachfener Unterricht. SBenn
bann fpäter, in ben fahren beS eigenen ©efdjäftSbetrtebeS
ober ber oeraniroortllchen ©efdiäftSleitung, bie mehrer»
mahnten Surfe einfeßen, mirb ber ©eraerbetretbenbe mit
ben etnßhlägigen Borfenntniffen ben ©toff leichter be=

hertfdjen unb hauptfädßich auf öaSjenige fein lugenmerf
rieten fönnen, maS ihm noch mangelt.

RedjnungSfteltung. SBet eine georbnete Bue|»
haltung führt, mirb auf regelmäßige AuSßeüung ber
Rechnung bebaut fein. Oft brauet e§ feitenS ber Amts»
fteßen bie größte Mühe, bis fiq) einzelne ©eraerbetretbenbe

p MonatSredjnungen oerßehen fönnen. ©S fam fogar
oor, baß man fo lange feine Aufträge mehr gab, bis
bie regelmäßige MonatSredjnung erhältlich mar. SBie
siel leichter laffen ftcf) allfällige Anftänbe beheben, rcenn
auf jebeS MonatSenbe bie Rechnung pgeßeöt mirb, unb
mie otel 3^t geht oetloren, menn man ein Btertel», ein

Halbjahr unb noch länger prücfgreifen muß. ©in iü^=
tiger Beamter mill überhaupt auf bem Saufenben fein,
rate er im Gahmen beS BoranfdßageS unb mit ben Be-

raittigten Srebiten auSîommt. $a§ ift i|m aber ganj
unmöglich, menn nicht alle Rechnungen regelmäßig unb
fpätefienS p Beginn beS folgenben Monats eingehen.

3ß ein Baumerf fertig, füllten fofort, fofern bieS nicht
fcßon teilmeife roährenb ber Ausführung gefchah, bie

Ausmaße feftgeftellt unb bie Abrechnung ausgefertigt
werben, gmifchenaufnahmen oon Ausmaßen unb ©ag»
lohnleißungen foütcn auf ©ageSrapporten ausgefegt unb
gegenfeitig untergeläpet roerben.

ßahlungSfrißett. ©oubetbar ift eS auch, baß
manc|e ©eroerbetreibenbe nicßt babutä) SBert auf rafäje
Zahlung legen, baß fie, Afforbarbeiten auf bem ©üb»
mifftonSmege ausgenommen, für Begleichung innert Mo»
natsfrift einen angemeffenen ©fonto gemähten. 3« einer
größeren ©emeinbe fomtten mir eS erleben, baß ber
©eraerbeoerein ofßgtell bagegen ©teKung nahm, menn
bie ©tabtoerroaltung bei Qaflungeti innert MonatSfriß
2 % ©fonto in Abpg braute, ©ie fofortige Bephlung
wollte man fehen, aber ber ©emeinbe nic|t ©fonto ge=

mähren, raie man eS ben fßrtoaten gegenüber einräumte.
®S gab fogar Ausnahmen, bie lieber brei Monate auf
baS (Mb warteten, als ftch 2 % ©fonto abgießen Keßen,
©abei hak® man mit auswärtigen Sieferanten htoftchilid)
©fontoabpg, aufgenommen Me ßMten ber ©elbfnappheit
beim Beginn ber Mobilifation im Qahre 1914, feinerlei
Anftänbe.

ißofichecfimfebr. ©iefe neuzeitliche 3ahluttg§'
etnriôtung iß gerabep eine große SBohltat für jebetmann.
©ineS mirb leiber oft mtterlaffen : Auf ber RüCffette p
fc|reiben, für maS bie 3a|lnng geleiftet mirb. Sßtelfadh

füllt man nur bte Borbetfette beS ©djetneS aus unb

men überläßt eS bann bem ©mpfänger, h^auSpßnben,
roofür bie 3«hlung geleiftet, eingeht.

'
®aS mag in flei»

neren ©ef^äften genügen; wo aber jeben ®ag ©tele

Rechnungen ausgehen, œkb bem ©mpfänger beS ©elbeS
bie Arbeit fehr erleichtert, menn man auf ber Rüdfette
mit menigen SBorteu (g. B. Rechnung com 25. Mai 1925)
bemetfi, raofür ber Betrag bephlt wirb. Ramentlid)
ifi bie für ben Abfenber geringe Arbeit notmenbig, menn

man einer öffentlichen Bermaltung ©elb überweiß. Mitt»
lere unb größere ©täbte haben heute oerfchiebene Ber»

maltungSgmeige unb bap mehrere technifChe ober fauf»
männifche Betriebe. AuS ©rfparniSgrünben ftnb meißenS

Buchhaltung unb Saffa, obmohl unter ftCh getrennt, ju
je einer AmtSßeüe oereinigt. Söte foil ba ber Süffter,
menn ©elb ohne jebe Bemetfung eingeht, gleich wiffen,
mofür ber Betrag einbephlt mirb? @r fann ©teuer«,
Sranfenfaffabeitrag, SranfenhauSre^nung, irgenb eine

©ebühr ober Abgahlung, ferner 3ahlung für ®aS, SBaffer,
elcftrifChen ©trom, .©djladjthauS ufro. betreffen, ©anj
ungefchidt mirb bie ©a^e, menn man mehrere Beträge
gefamthaft einbephlt unb eS bem ©mpfänger überläßt,
btefe Rechenaufgabe p löfen. Man fpridß immer oom

©paren in ben öffentlichen Betrieben unb Berroaltungen.
Aber jebermann muß eben mithelfen. ©S iß eine Slet»

nigfeit, foßte fogar eine ©elbßoerßänbliehfett fein, auf
ber RücEfeite beS ©Cheines ben furjen Bermerf anju»
bringen, um bamit ben Beamten bie Arbeit gang raefentlich

p erleichtern. Unterläßt man bieS, fo geht für mehrere

AmtSfieUen oiel 3«tt unnü| oerloren.

OerbaMUvmi.
©er Berööub fchmetprifihcr ArSeitiSutier iß unter

bem Borftß feines fßräfibenten, DberriChter Sang, tn

Sugano p feiner adjten BerbanbSoetfammlung ju»

fammengetreten. ©er ©ißung mohnten Bertreter oo«
fantonafen unb ftäbtifchen Behörben bei. RaCh ©riebt'

gung ber BerbanbSgeßhäfte hielt Ingenieur 3. ©héneoal,
©h«f ber ©eftion für Arbeitsnachweis beS eibgenöffifdßen
Arbeitsamtes, ein Referat über bie Maßnahmen ber Ar»

beitSämter gegen bie berußi^e öberfrembung unb bte

3ufammenarbeit mit ben BerufSoerbänben. 3« her ®iS<

fuffion berichtete ©treftor §. ißfißer oom etbgenöffifdien
Arbeitsamt über bie 3tage ber Aufhebung ber ©inreife»

oifa unb bie herüber an ber Sonfereng ber îantonalett

ißöligeibtreftorert in greiburg gepßogenen Berh anbiungen,
©er Borßanb be§ BetbanbeS iß beauftragt worben,
bem eibgenöfftfcljen Arbeitsamt Borfchläge barüber p
unterbreiten, wie bie lontroüe ber ÄuSlänber für ben

3aü ber Aufhebung ber ©tnreifeoifa but'd)geführt tner<

ben ïann.

©chmetjerifcher Belo», Motor» unb RShmaf^lne«'
hanDler» unb Mcdjamfer'Berbanb. ©ie orbentlich«

©elegiertenoerfammlung beS ©^roeigerifCben Belo», Ale'
tor» unb RähmafChtnenhänbler» unb Me^ani£er»Ber'
banbeS (@. B. B.) erlebigte unter ber Seitung beS laug»

jährigen 3entralpräfibeuten SB. Moor (Dlten) bie

orbeiitlichen BerbanbSgefchäfte unb nahmt hierauf ein

neues ©chiebSgerichtSreglement an. 3ur Unter bin bung
ber unlauternÄonfurreng bur^ Ridstfachleute, bie

burch gefe|fi^e Maßnahmen p unterbinben iß, W
ber Berbanb im Berein mit bem ©roffißenoerbanb ben

Branle S« erregen, baß für bie legitime $änblerf#fl|'
nur BetbanbSgroffißen als Sieferanten in §rage fommen
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Gewerbeverein und war sehr gut besucht. Der Kurs-
letter, ein Wanderlehrer, verstand es ausgezeichnet, mit
einfachen Darlegungen den Kursteilnehmern die Grund-
lagen und das Wesen der Buchhaltung beizubringen.
Die Schlußstunde wurde zu einer Art Prüfung ausge-
staltet, und sie zeigte überraschend gute Ergebnisse. Neben
der Einfachheit in der Anlage und im Aufbau dieser

Buchhaltung betrachteten wir es als den größten Wert,
daß die Beispiele in Anlehnung an einen gewerblichen
Betrieb gewählt wurden. Möchten doch auch einmal
unsere Schulen, insbesondere die technischen Mittelschulen,
dazu kommen, von der Buchhaltung irgend eines Hau-
delsgeschäftes auf Beispiele aus der gewerblichen oder
technischen Praxis überzugehen. Vielleicht könnte man
damit das mangelnde Interesse und das ungenügende
Verständnis über Buchhaltung, das man noch sehr häufig
bei den Technikern und technischen Akademikern trifft,
einigermaßen beheben. EsW^ erstaunlich, wie der Sinn
für die Buchhaltung vielen sonst hervorragenden Tüch-
tigen abgeht, und wir sind immer noch der Ansicht, nach
dieser Richtung lassen oft die Lehrkräfte und Lehrme-
thoden an den technischen Abteilungen der Mittelschulen
sehr zu wünschen übrig. Also kein neues Fach und ver-
mehrte Stunden, aber ein aus der gewerblichen und tech-

nischen Erfahrung herausgewachsener Unterricht. Wenn
dann später, in den Jahren des eigenen Geschäftsbetriebes
oder der verantwortlichen Gefchäftsleitung, die mehrer-
wähnten Kurse einsetzen, wird der Gewerbetreibende mit
den einschlägigen Vorkenntnissen den Stoff leichter be-

herrschen und hauptsächlich auf dasjenige sein Augenmerk
richten können, was ihm noch mangelt.

Rechnungsstellung. Wer eine geordnete Buch-
Haltung führt, wird auf regelmäßige Ausstellung der
Rechnung bedacht sein. Oft braucht es seitens der Amts-
stellen die größte Mühe, bis sich einzelne Gewerbetreibende

zu Monatsrechnungen verstehen können. Es kam sogar
vor, daß man so lange keine Aufträge mehr gab, dis
die regelmäßige Monatsrechnung erhältlich war. Wie
viel leichter lassen sich allfällige Anstünde beheben, wenn
aus jedes Monatsende die Rechnung zugestellt wird, und
wie viel Zeit geht verloren, wenn man ein Viertel-, ein

Halbjahr und noch länger zurückgreifen muß. Ein tüch-
tiger Beamter will überhaupt aus dem Lausenden sein,
wie er im Rahmen des Voranschlages und mit den be-

willigten Krediten auskommt. Das ist ihm aber ganz
unmöglich, wenn nicht alle Rechnungen regelmäßig und
spätestens zu Beginn des folgenden Monats eingehen.

Ist ein Bauwerk fertig, sollten sofort, sosern dies nicht
schon teilweise während der Ausführung geschah, die

Ausmaße festgestellt und die Abrechnung ausgefertigt
werden. Zwischenausnahmen von Ausmaßen und Tag-
lohnleistungen sollten aus Tagesrappsrtm ausgesetzt und
gegenseitig unterzeichnet werden.

Zahlungsfristen. Sonderbar ist es auch, daß
manche Gewerbetreibende nicht dadurch Wert auf rasche

Zahlung legen, daß sie, Akkordarbeiten auf dem Sub-
missionswege ausgenommen, für Begleichung innert Mo-
natsfrist einen angemessenen Skonto gewähren. In einer
größeren Gemeinde konnten wir es erleben, daß der
Gewerbeverein offiziell dagegen Stellung nahm, wenn
die Stadtverwaltung bei Zahlungen innert Monatsfrist
2 Skonto in Abzug brachte. Die sofortige Bezahlung
wollte man sehen, aber der Gemeinde nicht Skonto ge-
währen, wie man es den Privaten gegenüber einräumte.
Es gab sogar Ausnahmen, die lieber drei Monate aus
das Geld warteten, als sich 2 °/o Skonto abziehen ließen.
Dabei hatte man mit auswärtigen Lieferanten hinsichtlich
Skontoabzug, ausgenommen die Zeiten der Geldknappheit
beim Beginn der Mobilisation im Jahre 1914, keinerlei
Anstünde.

Po st checkverkehr. Diese neuzettliche Zahlungs-
einrichtung ist geradezu eine große Wohltat für jedermann.
Eines wird leider oft unterlassen: Auf der Rückseite zu
schreiben, für was die Zahlung geleistet wird. Vielfach
füllt man nur die Vorderseite des Scheines aus und
MSN überläßt es dann dem Empfänger, herauszufinden,
wofür die Zahlung geleistet, eingeht.

"
Das mag in klei-

neren Geschäften genügen; wo aber jeden Tag viele

Rechnungen ausgehen, wird dem Empfänger des Geldes
die Arbeit sehr erleichtert, wenn man auf der Rückseite
mit wenigen Worten (z. B. Rechnung vom 25. Mai 1925)
bemerkt, wofür der Betrag bezahlt wird. Namentlich
ist die für den Absender geringe Arbeit notwendig, wenn
man einer öffentlichen Verwaltung Geld überweist. Mitt-
lere und größere Städte haben heute verschiedene Ver-
waltungszweige und dazu mehrere technische oder kauf-
männische Betriebe. Aus Ersparnisgründen sind meistens

Buchhaltung und Kassa, obwohl unter sich getrennt, zu

je einer Amtsstelle vereinigt. Wie soll da der Kassier,

wenn Geld ohne jede Bemerkung eingeht, gleich wissen,

wofür der Betrag einbezahlt wird? Er kann Steuern,
Krankenkaffabeitrag, Krankenhausrechnung, irgend eine

Gebühr oder Abzahlung, ferner Zahlung für Gas, Wasser,
elektrischen Strom, -.Schlachthaus usw. betreffen. Ganz
ungeschickt wird die Sache, wenn man mehrere Beträge
gesamthaft einbezahlt und es dem Empfänger überläßt,
diese Rechenaufgabe zu lösen. Man spricht immer vom
Sparen in den öffentlichen Betrieben und Verwaltungen.
Aber jedermann muß eben mithelfen. Es ist eine Klei-

nigkeit, sollte sogar eine Selbstverständlichkeit sein, auf
der Rückseite des Scheines den kurzen Vermerk anzu-
bringen, um damit den Beamten die Arbeit ganz wesentlich

zu erleichtern. Unterläßt man dies, so geht für mehrere

Amtsstellen viel Zeit unnütz verloren.

Der Beànd sHWsizerischex Arbeitsämter ist, unter
dem Vorsitz seines Präsidenten, Oberrichter Lang, in

Lugano zu seiner achten Verbandsversammlung zu-

sammengetreten. Der Sitzung wohnten Vertreter von
kantonalen und städtischen Behörden bei. Nach Erledi-

gung der Verbandsgeschäfte hielt Ingenieur I. Chsneval,
Chef der Sektion für Arbeitsnachweis des eidgenössischen

Arbeitsamtes, ein Referat über die Maßnahmen der Ar-
beitsämtZr gegen die berufliche Überfremdung und die

Zusammenarbeit mit den Berufsverbäuden. In der Dis-

kussion berichtete Direktor H. Pfister vom eidgenössischen

Arbeitsamt über die Frage der Aushebung der Einreise-

visa und die hierüber an der Konferenz der kantonalen

Polizeidirektoren in Freiburg gepflogenen Verhandlungen.
Der Vorstand des Verbandes ist beauftragt worden,
dem eidgenössischen Arbeitsamt Vorschläge darüber zu

unterbreiten, wie die Kontrolle der Ausländer für den

Fall der Aufhebung der Einreisevisa durchgeführt wer-

den kann.

Schweizerischer Velo-, Motor- «nd Nähmaschinen-
handler- und Mechaniker-Verband. Die ordentliche

Dêlegiertmversammlung des Schweizerischen Velo-, M-
tor- und Nähmaschinenhändler- und Mechaniker-Ver-
bandes (S. V. V.) erledigte unter der Leitung des lang-

jährigen Z entralpräsidentsn W. Moor (Ölten) die

ordentlichen Verbandsgeschäfte und nahm hierauf ein

neues Schiedsgerichtsreglement an. Zur Unterbindung
der unlauter« Konkurrenz durch Nichifachleute, die

durch gesetzliche Maßnahmen zu unterbinden ist, sucht

der Verband im Verein mit dem Grossistenverband der

Branche zu erreichen, daß für die legitime Händlerschaft

nur VêàRdsgrsMstêN als Lieferanten in Frage kommen
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fötmeit, um fo eine Unterbinbung ber atulwüchfe p er*
fielen, währenbbem biefe ©roffiftenfirmen ftdj oerpflichten,
nur bie 33erbanb§hänbletfchaft unb bie gegenfettig pr
Belieferung geeignet befwtbenen aufjenflehenben .fpänbler,
bie fogenannten Qlnerfannten, p beliefern, gär jeben
bem aSerbanb fernftehenben, aber bennod) belieferbaren
fjänbler ift burcî) bie beliefernben ©roffiften bejw. beren
Sßetbanb an ben £>änblerbanb eine beftimmte ©nlfdjäbi*
gung p entrichten, pm 3£ulgleid) ber finanziellen Sei*

fiungen ber SSerbanblhänbler. bezüglich bel Sehrtingl»
roefenl wirb barnadj getrautet, ötefel aulzubauen.
3Ba§ bte SJleifierpräfungen betrifft, fo |at bie ®eXe=

glertenoerfammlung bal Sßorftanbsbureau beauftragt, bem
ë^tneisetif^en ©ewerbeoetbanb pr ©rteilung ber ©f>ren=

biplome, bie an ©teile ber prüfungllol abpgebenben
fleifterbiplome treten feilen, eine Rommiffion eon oiet
Éitgliebern p bezeichnen.

fxtnlwerfl* uni ©ewerheoerein ©ïatttl. (Rorr.)
Sber $anbwerfl* unb ©ewerbeoereln ber ©tabt (Slaruê
hielt unter bem Sorfttj oon fjerrn ©ipfermetfter Heinrich
£fdjubi im $otet „ßöwen" in ©larul feine eon jirfa
50 Élann befugte Quartaloerfammlung ab. fperr Hafner*
meifter Sfiatljial ©rimm referierte über ben oon ber
©rjie^ungibireïtion bel Rantoni ©larul pr (Slnfüfjruna
oorgefdjtagenen beruflfunblidjen Unierridjt an
ben gortbilbunglfd)uten. In ben Sehrlinglptü*
fungen tjat ftch gezeigt, bag nidft alle Sehrltnge im be*

ruflfunbltdjen SBiffen genägenb aulgebilbet merben. Qn
oielen grö|ern unb mittlem Stäbten ber Schweiz ift
man bes^alb öap gefommen, burd) Rurfe an ben gort»
bilbunglfdjuten biefe Sücfe aulpfäüen. @1 Ijanbelt fid)
nidjt um fdplmäfjigen Unterricht, fonbern um eine @r=

gänpng ber praftifdjen SBerfftattarbeit. ®er Settling
foiï in bie SRateriaKunbe eingeführt werben: er foil
toiffen, woher ber ÜHohftoff fommt, was er ift unb wie
er oerarbeitet werben fann. ißrübufiionl* unb Sftaterial*
fenntniffe ftnb im beruflichen Sebett willige gaftoren.
Sie (Erfahrungen, bie man bilher mit bem Unterricht
gemacht fpt ftnb fehr gut. ©ine angeregte ©ilfuffion
fetzte babei über bie Sehrlinglaulbilbung ein, wo*
Bei ber SGßunfch lebhaft geltenb gemacht würbe, (Staat
unb ©emeinben molten bie görberung unb ©rhaltung
eines letftunglfähigen ©ewerbeftanbel auch burd) eine
gefunbe airbêitloergebunglpolitif praftifd) wirffamet un*
terftähen. Pflicht bei Staate! fei el, mitphelfen, über*
forberungen unb Unterbietungen p befämpfen. ©rtngenb
roünfchbar fei bie Schaffung einer lantonalen
©ubmiffionl*$Berorö»««g. SRad) befürworteten
SSoten würbe bem beruflfunblidjen Unterricht mehrheit*
lieh pgeftimmt unter bem Vorbehalt, baf ber gortbil*
bungifchulunterri^t baburdj hl#<h®$ 1er ©tunbenphl
leine weitere 3lulbehnung erfahre, ißräftbent £>. £fc|abt
Berichtete fobann über ben fchweijetifdjen ©ewerbetag in
$aben unb ben SBefuch ber ©eroerbeaulfteQung in $aben.
®er fd)weizertfc|e ©ewerbetag 1926 wirb in
®laru§ ftattfinben. ©tnige Klagen f)tefiget Çanbwerfer
unb ©efdjäftlleute über ein aüp ftarfe! Gberhanbnehmen
b« oon Ranton unb ©emeinbe ausgeführten fRegiearbeiten
Men wetter oerfolgt werben.

Ii$«SIui|$#eie«.
®ie aurteihtttg fir Cmttlforfshtüig 1er ©«hwäze*

tifthen ©efeïïfdjafi fir SSolïôïunle hat »ont tßret§gerid)t
oet ©c|weigerifchen SanbroittfdjafiUchen [Slulftellung in

für bie fad)funbigen aufnahmen fd) wetze*
*Mc|et Sauernhüufer bie fdberoergolbete WebaiBe
Mannt erhalten. ®a! ^auptoerbienft für bie 93erwirf=
"§ung biefe! gro|en unb bebeutunglnoßen Unternehmen!

fommt ^errn lrc|iteft ®r. a n § © dj w a b in S3 a f e l p,
ber raiermüblidj für biefe« pan gewirft unb fowohl
bie $knbe!= all oudj bie Kantonlbehörben für ihn p
gewinnen gewufjt hot- Ermöglicht fonnten bie fachge*
mä|en lufnahmen jebodh nur werben burd) bie weit*
gehenbe Unterftühung bei öunbe! unb einzelner Rantone.
Wäge biefe finanzielle £ilfe, bie bis je^t arbeitllofen
®echnife«i zugute fam, auch für bie tßublifation ber ge=

fammelten SRaterialien bewilligt werben.

©äjwelprifdie laîtbwirîfdfaftlf^e fluifteîlang. Sehr-
f^eutte, Sera, (©ingef) ®ie lanbwirtfdhaftli^e Sehr*
fcheune, auf bie wir an anberer ©telle normal! au!»
führlicher p fptedjen fornmen, geftattete aud) htofidftlidi
bei für bte ^»oljfaffaben benu^ten Ronferoierungl*
an fi rid)®! eine intereffante gefifteEung, nämlich bie,
ba§ troh zahüofer beftehenber §oljfd)uh' unb Ronfer*
oierunglmittel hete noch «benfo wie oor 50 fahren bal
echte 3loenariu! ©arbolineum in ^Betracht fowmt.

®te golbene 3Rebaille, bie ber girma SRartin
Reiler &©o. in 2Baïlifeilen, ber ^erfieüerin alter
bewährter ©pejialitäten gum oon ©olj, ©ifen,
SRauerwerf, gement :c. oerliehen würbe, war benn audb
eine oerbiente 3lulzei^nung.

Oîecht wirfunglooU hob ßdj übrigen! ber f^Sne,
warme, faftanienbraune ®on bei mit loenariu! ©ar=
bolineum gefirichenen ^oljwerfe! oon bem fchneeweifjen,
mit „Qnburin" gefirichenen ©ocfel ab. 3lnburtn, eben*

faß! ein hochwertige! ©rjeugni! genannter girma, wirb
oom lanbwirtfehaftlichen Sauamt bei ®djroeiprifc|en
Sauernoerbanbel in Srugg all ibealer Slnftrich für
Sauernhäufer tc. oielfach empfohlen.

®er 1er ö«iet««iionaktt Ruuftgewethe*
auf fteEung in $an§ ift enbgülüg auf ben 31. Dftober
feftgefe^t. ®ie ©innahmen bei legten ®agel ftnb für bte
airmen oon ißattl beftimmt. ®te fremben Staaten wur*
ben eingelaben, einige lulfteEunglgegenftänbe jur 33er=

fügung p ftellen für eine Serlofung, beren ©rtrag eben*

fafil ben airmen oon ißaril zufommen foil. ®ie gegen*
wärtig tagenbe Qurp fupérieur wirb ihre Irbeiten im
Saufe biefer SBodje beenben, fobafj bie Seröffentlidhung
ber fRefultate, bte für bte Schweiz fehr günftig ftnb,
balb erfolgen fann. ®te Schweiz erhielt in oerfchte*
benen fpuptpoeigen bie hofften aiuljetdhnungen.

BEI!
ßiälfWlRKlA:6.BIRL
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können, um so eine Unterbindung der Auswüchse zu er-
zielen, währenddem diese Grossistenfirmen sich verpflichten,
nur die Verbandshändlerschaft und die gegenseitig zur
Belieferung geeignet befundenen außenstehenden Händler,
die sogenannten Anerkannten, zu beliefern. Für jeden
dem Verband fernstehenden, aber dennoch belieferbaren
Händler ist durch die beliefernden Grossisten bezw. deren
Verband an den Händlerband eine bestimmte Entschädi-
gung zu entrichten, zum Ausgleich der finanziellen Lei-
stungen der Verbandshändler. Bezüglich des Lehrlings-
wesens wird darnach getrachtet, dieses auszubauen.
Was die Meisterprüfungen betrifft, so hat die Dele-
giertenversammlung das Vorstandsbureau beauftragt, dem
Schweizerischen Gewerbeverband zur Erteilung der Ehren-
diplomé, die an Stelle der prüfungslos abzugebenden
Meisterdiplome treten sollen, eine Kommission von vier
Mitgliedern zu bezeichnen.

Handwerks- und GßwerSZAsrein Glarus. (Korr.)
Der Handwerks- und Gewerbeverein der Stadt Glarus
hielt unter dem Vorsitz von Herrn Gipsermeister Heinrich
Tschudi im Hotel „Löwen" in Glarus seine von zirka
50 Mann besuchte Quartalversammlung ab. Herr Hafner-
meister Mathias Grimm referierte über den von der
Erziehungsdirektion des Kantons Glarus zur Einführung
vorgeschlagenen berufskundlichen Unterricht an
den Fortbildungsschulen. An den Lehrlingsprü-
fungen hat sich gezeigt, daß nicht alle Lehrlinge im be-

rufskundlichen Wissen genügend ausgebildet werden. In
vielen größern und mittlern Städten der Schweiz ist
man deshalb dazu gekommen, durch Kurse an den Fort-
bildungsschulen diese Lücke auszufüllen. Es handelt sich

nicht um schulmäßigen Unterricht, sondern um eine Er-
gänzung der praktischen Werkstattarbeit. Der Lehrling
soll in die Materialkunde eingeführt werden: er soll
wissen, woher der Rohstoff kommt, was er ist und Wie

er verarbeitet werden kann. Produktions- und Material-
kenntnisse sind im beruflichen Leben wichtige Faktoren.
Die Erfahrungen, die man bisher mit dem Unterricht
gemacht hat, sind sehr gut. Eins angeregte Diskussion
setzte dabei über die Lehrlingsausbildung ein, wo-
bei der Wunsch lebhaft geltend gemacht wurde, Staat
und Gemeinden möchten die Förderung und Erhaltung
eines leistungsfähigen Gewerbestandes auch durch eine
gesunde Arbsitsvergebungspolitik praktisch wirksamer un-
terftützen. Pflicht des Staates sei es, mitzuhelfen, über-
forderungen und Unterbietungen zu bekämpfen. Dringend
wünschbar sei die Schaffung einer kantonalen
Submissions-Verordnung. Nach befürwortenden
Voten wurde dem berufskundlichen Unterricht Mehrheit-
lich zugestimmt unter dem Vorbehalt, daß der Fortbil-
dnngsschulunterricht dadurch hinsichtlich der Stundenzahl
keine weitere Ausdehnung erfahre. Präsident H. Tschudi
berichtete sodann über den schweizerischen Gewerbetag in
Baden und den Besuch der Gewerbeausstellung in Baden.
Der schweizerische Gewerbstag 1926 wird in
Glarus stattfinden. Einige Klagen hiesiger Handwerker
und Geschäftsleute über ein allzu starkes Überhandnehmen
ber von Kanton und Gemeinde ausgeführten Regiearbeiten
sollen weiter verfolgt werden.

Die AvieMng str Ha«sforsch«ng der Schweize-
tischen Gesellschaft fix VoWZUKds hat vom Preisgericht
der Schweizerischen Landwirtschaftlichen Musstellung in
Bern für die sachkundigen Aufnahmen schweize-
Äscher Banernhäuser die silbervergoldete Medaille
Wrkannt exHalten. Das Hauptverdtenst für die Verwirk-
uchung dieses großen und bedeutungsvollen Unternehmens

kommt Herrn Architekt Dr. H a n s Schw ab in B a sel zu,
der unermüdlich für diesen Plan gewirkt und sowohl
die Bundes- als auch die Kantonsbehörden für ihn zu
gewinnen gewußt hat. Ermöglicht konnten die sachge-

mäßen Aufnahmen jedoch nur werden durch die weit-
gehende Unterstützung des Bundes und einzelner Kantone.
Möge diese finanzielle Hilfe, die bis jetzt arbeitslosen
Technikern zugute kam, auch für die Publikation der ge-
sammelten Materialien bewilligt werden.

Schweizerische landwirtschaftliche Ausstellung, Lehr-
scheune, Bem. (Einges) Die landwirtschaftliche Lehr-
scheune, aus die wir an anderer Stelle nochmals aus-
führlicher zu sprechen kommen, gestattete auch hinsichtlich
des für die Holzfassaden benutzten Konservierung s -

anstrich es eine interessante Feststellung, nämlich die,
daß trotz zahlloser bestehender Holzschutz- und Konser-
vierungsmittel heute noch ebenso wie vor 50 Jahren das
echte Avenarius Carbolineum in Betracht kommt.

Die goldene Medaille, die der Firma Martin
Keller à Co. in Wallisellen, der Herstellerin alter
bewährter Spezialitäten zum Schutz von Holz, Eisen.
Mauerwerk, Zement rc. verliehen wurde, war denn auch
eine verdiente Auszeichnung.

Recht wirkungsvoll hob sich übrigens der schöne,

warme, kastanienbraune Ton des mit Avenarius Car-
bolineum gestrichenen Holzwerkes von dem schneeweißen,
mit „Jndurin" gestrichenen Sockel ab. Jndurin, eben-

falls ein hochwertiges Erzeugnis genannter Firma, wird
vom landwirtschaftlichen Bauamt des Schweizerischen
Bauernverbandes in Brugg als idealer Anstrich für
Bauernhäuser ec. vielfach empfohlen.

Der Schluß der Internationalen KunstgewerSe-
ansstellung in Paris ist endgültig auf den 31. Oktober
festgesetzt. Die Einnahmen des letzten Tages sind für die
Armen von Paris bestimmt. Die fremden Staaten wuc-
den eingeladen, einige Ausstellungsgegenstände zur Ver-
fügung zu stellen für eine Verlosung, deren Ertrag eben-

falls den Armen von Paris zukommen soll. Die gegen-
wärtig tagende Jury supérieur wird ihre Arbeiten im
Laufe dieser Woche beenden, sodaß die Veröffentlichung
der Resultate, die für die Schweiz sehr günstig sind,
bald erfolgen kann. Die Schweiz erhielt in verschie-
denen Hauptzweigen die höchsten Auszeichnungen.

àG.NîLà
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